
Gewaltentrennung 
 

"Wer in Deutschland nach der Verfassungswirklichkeit gefragt wird, pflegt 
oftmals nur das Grundgesetz aufzuschlagen um dann zu behaupten, daß das 
Wirklichkeit ist, was nach dem Wortlaut des Grundgesetzes Wirklichkeit sein 
soll, allein weil es dort so geschrieben steht."  
[......]  
"Das in den Art 20 Abs. 2 und 3, 92 und 97 Grundgesetz niedergeschriebene 
Gewaltenteilungsprinzip ist für die deutsche Justiz nur ein Rechtssatz 
geblieben, eine Absichtserklärung des deutschen Verfassungsgebers, letztlich 
beschränkt auf einen moralischen Appell an die nach wie vor in einer 
Beamtenhierarchie formierte Richterschaft"  
[......]  
"Was auf das Blatt Papier geschrieben wird, ist ganz gleichgültig, wenn es der 
realen Lage der Dinge....widerspricht."  
 
 
Man stelle sich vor :  
 
Ein Bürger klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen den Freistaat Sachsen. Ein Tag 
vor der mündlichen Verhandlung wird ihm bekannt :  
 
Durch sächsisches Landesgesetz ist ein oberstes Organ seines Prozeßgegners - der 
Staatsminister der Justiz - zum Dienstvorgesetzten eines jeden einzelnen der für die 
Entscheidung zuständigen Richter bestimmt worden. Der Minister hat das letzte Wort 
über den Inhalt der Dienstzeugnisse der Richter, er entscheidet über ihre Karrieren 
und insoweit auch über ihren Lebensweg und er läßt in anhängigen 
Gerichtsverfahren die "Sachbehandlung" durch die Richter in Geschäftsprüfungen 
überwachen.  
 
Würde der Kläger vor dem Verwaltungsgericht, würden überhaupt lebenserfahrene 
Bürger an die innere Unabhängigkeit von Richtern glauben, die in einer solchen 
äußeren Abhängigkeit von der gegnerischen Prozeßpartei arbeiten ? 
 
 
Es wirft ein schlechtes Licht auf die menschliche Natur, daß solche Vorkehrungen 
nötig sind, um einen Mißbrauch der Macht im Staat zu verhindern. Aber wirft nicht die 
Notwendigkeit der Existenz des Staates schon an sich ein schlechtes Licht auf die 
menschliche Natur?  
Wenn die Menschen Engel wären, so brauchten sie keine Regierung.  
Wenn Engel über die Menschen herrschten, dann bedürfte es weder innerer noch 
äußerer Kontrollen der Regierenden.  
Entwirft man jedoch ein Regierungssystem, in dem Menschen über Menschen 
herrschen, dann besteht die große Schwierigkeit darin: es zuerst zur Herrschaft zu 
befähigen, und es dann darauf zu verpflichten, sich selbst unter Kontrolle zu halten.  
 
Die Abhängigkeit vom Volk ist zweifellos das beste Mittel, staatlicher Macht 
Schranken zu setzen; aber die Menschheit hat aus Erfahrung gelernt, daß 
zusätzliche Vorkehrungen nötig sind." 
 
 



Darstellung der Gewaltenteilung in der deutschen politischen Bildung  
 
 
 
 

 
 
 
Gewaltenteilung - was ist das, was soll sie und wie steht es mit ihr in unserem Land ?  
 
Die klassische Staatslehre unterscheidet zwischen drei Staatsgewalten, der ersten 
Gewalt (gesetzgebende Gewalt = Legislative = Parlament), der zweiten Gewalt 
(ausführende Gewalt = Exekutive, bestehend aus Regierung und Verwaltung) und 
der dritten Gewalt (rechtsprechende Gewalt = Judikative = Richter). Die erste Gewalt 
stellt die Spielregeln (Gesetze) auf, nach denen der Staat funktionieren soll und 
denen alle unterworfen sind (vgl. Art 20 Grundgesetz). Die zweite Gewalt handelt 
praktisch im Rahmen der Gesetze (macht die Politik, führt die Gesetze aus). Die 
dritte Gewalt (vgl. Art. 92 Grundgesetz) wacht darüber, daß die Gesetze eingehalten 
werden (beispielsweise auch darüber, daß sich die zweite Gewalt an die von der 
ersten Gewalt festgelegten Spielregeln hält). Das Zusammenspiel der drei 
Staatsgewalten setzt voraus, daß keine über die anderen die Oberhand gewinnt 
und sie beherrscht. Andernfalls hätte man nicht mehr eine Aufteilung der 
Staatsgewalt auf drei verschiedene Machtträger, sondern die Alleinherrschaft einer 
einzigen Gewalt, was die Gewaltenteilung gerade verhindern soll.  
 
Im Jahre 1532 veröffentlichte der Italiener Niccolò Machiavelli sein Werk "Der Fürst". 
Es war eine Bedienungsanleitung für machtorientierte Politiker. Hieraus ein Zitat: 
"....Die Handlungen aller Menschen und besonders die eines Herrschers, der 
keinen Richter über sich hat, beurteilt man nach dem Enderfolg. Ein Herrscher 
braucht also nur zu siegen und seine Herrschaft zu behaupten, so werden die 
Mittel dazu stets für ehrenvoll angesehen und von jedem gelobt. Denn der 
Pöbel hält sich immer an den Schein und den Erfolg; und in der Welt gibt es 
nur Pöbel...". 


